
 

Das Amtsblatt erscheint mindestens einmal wöchentlich und ist bei folgenden Einrichtungen der Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein erhältlich: Bürgerservice im 
Rathaus mit den Außenstellen Oggersheim, Oppau und Achtmorgenstraße 9, Seniorentreffs sowie in den Büros der Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher; darüber hinaus 
bei den Außenstellen der Ludwigshafener Sparkassen und Banken. 
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Bekanntmachung 
 
Alle Grundstückseigentümer, die im Jagdkataster der Jagdgenossenschaft Maudach eingetragen sind, 
werden hiermit zur Jagdgenossenschaftsversammlung 2015 am  
 

Mittwoch, 28. Januar 2015, 18 Uhr, 
in der Gaststätte Adams alte Scheune, Maudacher Straße 441, 

67065 Ludwigshafen, 
 
eingeladen. 
 

T a g e s o r d n u n g: 
 

1. Kassenbericht und Kassenprüfung 
2. Entlastung des Vorstandes 
3. Verwendung des Jagdpachtschillings 
4. Verschiedenes 

 
Das Jagdkataster liegt vom 14. Januar bis 28. Januar 2015 in der VR-Bank Maudach, 
Hindenburgstraße 25 a, 67067 Ludwigshafen, zur Einsichtnahme aus. 
 
Die Jagdgenossen werden aufgefordert, dort evtl. Besitzänderungen unter Vorlage der Urkunden 
zur Berichtigung des Katasters innerhalb der Auslegefrist anzugeben. 
 
gez. 
Der Jagdvorstand 
  



Ö f f e n t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g 
des Gewässerzweckverbandes 

Rehbach-Speyerbach 
 

Sitz:  
Kreisverwaltung 
Rhein-Pfalz-Kreis 
Europaplatz 5 
67063 Ludwigshafen 
 
Die Verbandsversammlung des Gewässerzweckverbandes Rehbach-Speyerbach wurde in der 
Sitzung am 09.12.2014 gemäß § 33 Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 7 Abs. 1 des 
Landesgesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KomZG) über das Ergebnis der überörtlichen 
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung für die Haushaltsjahre 2008 - 2012 durch das 
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt des Rhein-Pfalz-Kreises unterrichtet.  
Gemäß § 110 Abs. 6 GemO in Verbindung mit § 7 Abs.1 KomZG wird dies hiermit bekannt gemacht; 
zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Prüfungsmitteilungen an den sieben folgenden Werktagen 
nach dieser öffentlichen Bekanntmachung während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis, Europaplatz 5, 67063 Ludwigshafen, Zimmer 411 zur 
Einsichtnahme ausliegen. 
 
 
Ludwigshafen am Rhein, den 10.12.2014 
 
gez.  
(Clemens Körner) 
Verbandsvorsteher 


